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1 Begutachtung

Die Gemeinde Haldenwang plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet 6st-
lich der St 2025 — Nr. 1" fur ein Gewerbegebiet in Haldenwang. Es sollen neue Gewerbege-
bietsflachen ausgewiesen werden.

Es ist zu prufen, ob durch die zuldssigen Nutzungen schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erfillt werden.
Um dies sicherzustellen, sollen fiir die malR3geblichen Flachen Schallemissionsbeschrénkun-
gen in Form von Gerdusch-Emissionskontingenten nach der DIN 45691 (1) festgesetzt wer-
den.

Ergebnis
Gewerbe

Die Larmemissionen aus dem geplanten Gewerbegebiet liegen 15 dB(A) unter den Orientie-
rungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005 /E/.

Somit werden durch die zukiinftigen Gewerbebetriebe keine schadlichen oder unzumutbaren
Larmimmissionen an den bestehenden Wohngebauden verursacht.

Verkehr
Tag
Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) in weiten Teilen des

Plangebietes eingehalten. Nur entlang der Hauptstraf3e und der Staatsstrafe werden sie Uber-
schritten.

Es werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) im gesamten Plangebietes einge-
halten.

Nacht

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) in etwa der Halfte des
Plangebietes eingehalten. Entlang der Hauptstra3e und der Staatsstral3e werden sie Uber-
schritten.

Es werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) fast im gesamten Plangebiet ein-
gehalten.
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2 Grundlagen

/Al Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet dstlich der St 2025 — Nr. 1%, der Ge-
meinde Haldenwang, in der Fassung vom 23.09.2025, erhalten von der OPLA Buro fur
Ortsplanung und Stadtentwicklung per E-Mail am 24.09.2025

/B/ Bebauungsplan ,Gewerbegebiet an der St 2025“ in Haldenwang, der Gemeinde Halden-
wang, inkraftgetreten am 21.02.2008, Download Uber Bayern-Atlas plus am 14.05.2025

IC/ Bebauungsplan 2. Anderung ,Nachtweide/Grubenacker* in Haldenwang, der Gemeinde
Haldenwang, inkraftgetreten am 13.01.2021, Download uber Bayern-Atlas plus am
14.05.2025

/D/ Daten der Verkehrszahlung 2024, verdéffentlicht im Internet durch Landesbaudirektion Bay-
ern Zentralstelle StralReninformationssysteme, Datenabfrage am 11.12.2025

[E/ Schreiben vom Landratsamt Giinzburg, Aktenzeichen 6102, vom 03.12.2025, erhalten von
der FINKEL / Grinraumgestaltung e.K. Per E-Mail am 08.12.2025

/Fl Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen Viewing.pdf

Ortliche Gegebenheiten
Das Gelande wurde im Rechenmodell auf Grundlage der tber die Bayerische Vermessungs-
verwaltung bezogenen Daten modelliert /F/.

Immissionsorte

Es wurden die LArmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt:

ow red. OW IGW ow
10 Beschreibung |Sch.w.| Gewerbe | Gewerbe Verkehr Verkehr
ta na ta na ta na ta na
IO 02 |Nachtweide 1 WA 55 40 40 25 59 49 55 45
IO 05 |Hauptstraf3e 2b GE 65 50 50 35 69 59 65 55

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte

Legende: 10 . Immissionsort
FI.Nr. . Flurnummer
Sch.w. . Schutzwiirdigkeit
IGW : Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3)
ow : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2)
red. OW : reduzierte Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2)
WA . allgemeines Wohngebiet
GE . Gewerbegebiet

Alle Pegel in dB(A)

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 14.2 zu entnehmen.
1002

Die Einstufung der Schutzwiirdigkeit wurde der 2. Anderung zum Bebauungsplan ,Nacht-
weide/Grubenécker” /C/ entnommen.
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10 05

6.1

6.2

6.3

Die Einstufung der Schutzwurdigkeit wurde dem Bebauungsplan ,Gewerbegebiet an der
St 2025" /B/ entnommen.

Reduzierung um 15 dB(A)

Um eine mogliche Vorbelastung durch andere umliegende gewerbliche Nutzungen zu bertck-
sichtigen, werden, aufgrund des Schreibens vom Landratsamt Gunzburg /E/, die Orientie-
rungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) entsprechend der der DIN 45691 (1) um
15 dB(A) reduziert (Relevanzgrenze)

Es kann auf Grund dieses Ansatzes davon ausgegangen werden, dass auch unter Berlck-
sichtigung einer moglichen Summenbelastung mit der Vorbelastung keine unzumutbaren Pe-
gelanhebungen hervorgerufen werden.

Beurteilungszeitraume

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis
tags (ta) 06:00 Uhr | 22:00 Uhr
nachts (na) 22:00 Uhr |06:00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeitraume

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-
PLAN 9.1, Stand 06.10.2025, berechnet.

Immissionskontingente

Die Berechnung der sich aus den Emissionskontingenten Lex ergebenden Immissionskontin-
gente L erfolgt nach der DIN 45691:2006-12 "Gerduschkontingentierung” (1) fur die Immissi-
onsorte innerhalb von allgemeinen Wohngebieten auf3erhalb des Bebauungsplangebietes.

Als Bezugsflache wird fur die Berechnung die Gewerbeflache (grau) angesetzt.

Planbedingter Verkehrslarm
Die Berechnungen der La&rmemissionen und Larmimmissionen durch den planbedingten Fahr-
verkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (4) durchgefiihrt.

Verkehrslarm
Die Berechnungen der Larmemissionen und LaArmimmissionen durch den Fahrverkehr auf 6f-
fentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (4) durchgefihrt.
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7.1
7.1.1

7.1.2

Berechnung der Immissionskontingente

Allgemein - Larmkontingentierung
Bebauungsplanverfahren der Stadt

Die Gerduschkontingentierung nach der DIN 45691 (1) regelt, wie viel La&rm von den Flachen
im Plangebiet ausgehen (Emission) und wie viel LA&rm im Umfeld des Plangebietes einwirken
(Immission) darf.

Es wird festgelegt, welche schutzbediirftigen Nutzungen (Wohnungen, Blros, Praxen usw.)
im Umfeld des Plangebietes vorhanden sind und welche Larmimmissionen dort ankommen
durfen. Es werden exemplarisch fur einzelne Bereiche Immissionsorte festgelegt, an denen
die La&rmimmissionen berechnet werden.

Nun wird geprift, ob sich andere Larmemittenten im Sinne der TA Larm (5) im relevanten Um-
feld des Plangebietes befinden und wie hoch die eventuelle Vorbelastung durch diese ist. Auf
Basis der Vorbelastung wird nun festgelegt, welche Larmemissionen fir die Nutzungen im
Plangebiet zulassig sind.

Es werden fir die relevanten Flachen im Plangebiet Emissionskontingente festgelegt und die
sich ergebenden LArmimmissionen an den Immissionsorten berechnet. In einem Iterationspro-
zess werden die Emissionskontingente dann so lange angepasst bis sich Immissionskontin-
gente ergeben, die einerseits moéglichst hoch sind um eine entsprechende Nutzung im Plan-
gebiet zu erméglichen und andererseits die Einhaltung der zuldssigen LArmimmissionen an
allen Immissionsorten sicherstellen.

Somit ergibt sich durch die Festsetzung, wie viel Larm an den Immissionsorten durch
Larmemissionen aus dem Plangebiet ankommen darf.

Genehmigungsverfahren durch den Antragsteller
Im Rahmen der Genehmigung fur ein Bauvorhaben und die spateren Nutzungen im Plangebiet

muss dann der Betreiber des Vorhabens nachweisen, dass die sich aus dem Bebauungsplan
ergebenden zulassigen Larmimmissionen im Umfeld des Plangebietes eingehalten werden.
Die Sicherstellung der Einhaltung der zulassigen Larmimmissionen wird somit der nachfolgen-
den Genehmigungsplanung tberlassen.

Die Berechnungen sind fir Immissionsorte auflerhalb des Plangebietes nach der
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 durchzufiihren. Aus dem Abschnitt 5 der DIN 45691 ergibt
sich, dass der Beurteilungspegel nach den Vorgaben der TA Larm zu ermitteln ist. Daher sind
in der Satzung weitere Regelungen zur Berechnung der Beurteilungspegel weder erforderlich
noch sinnhaft.
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7.2

Berechnung und Bewertung der Immissionskontin-
gente

Die Berechnung der Immissionskontingente erfolgte nach der DIN 45691:2006-12 "Gerdusch-
kontingentierung" (1).

Die Bezugsflache ist der Anlage 14.3.1 und die Berechnung der Immissionskontingente der
Anlage 14.3.2 zu entnehmen.

Lek
tagstber nachts
TFO1 55dB(A) 40dB(A)

Bereich

Tabelle 3: Emissionskontingente

Legende: LEK : Emissionskontingent nach DIN 45691:2006-12
Alle Pegel in dB(A)

Die Larmemissionen aus dem geplanten Gewerbegebiet liegen 15 dB(A) unter den Orientie-
rungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005.

Somit werden durch die zukiinftigen Gewerbebetriebe keine schadlichen oder unzumutbaren
Larmimmissionen an den bestehenden Wohngebauden verursacht.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Immissionskontingente mit den redu-
zierten Orientierungswerten verglichen:

0 red. OW Lik Bewertung
ta na ta na ta na

10 02 40 25 39,8 24,8 + +
10 05 50 35 43,2 28,2 + +

Tabelle 4: Bewertung der Immissionskontingente

Legende: 10 : Immissionsort
red. OW . Reduzierte Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2)
Lik : Immissionskontingent
Bewertung : "+" entspricht Unterschreitung

"Zahl" entspricht dem Wert der Uberschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 4 sind die berechneten Immissionskontingente zu entnehmen.

Planbedingter Fahrverkehr auf 6ffentlichen Ver-
kehrswegen

Die Erschlielung des Plangebietes erfolgt durch ein Gewerbegebiet tiber die HauptstralRe zur
Staatsstraflle St 2025.

Es erfolgt auf Grund des geringen Fahrzeugaufkommens eine sofortige Vermischung des
anlagenbezogenen Fahrverkehrs mit dem Verkehr auf der Staatsstraf3e St 2025. Daher ist
eine Prifung nicht erforderlich.
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9.1

Verkehrslarmimmissionen

Ausgangsdaten

Es wurde von den Daten der Verkehrszahlung 2024 /D/ und einer Zunahme des Fahrverkehrs

von 20% fir das Jahr 2040 ausgegangen.

9.2

M (pro .
. DTV . 0 Y 0 n km/h Ly
Bezeichnung Zeit| Stunde) p1%|p2 %) p3%| Vi W
2024 2039 alle KFZ [LKW1{LKW2[KRAD| PKW | LKW |[dB(A)]
Staatsstraf3e St 2025 6911 | 8293 ta | 480,0 33| 42| 1,1 | 100 [ 80 87,6
Zahlstelle 75289454 ) ) na 75,6 4,2 7,3 0,3 100 80 79,8
KreisstraRe GZ 10 2899 | 3.479 ta 204,0 2,5 2,1 1,5 100 80 83,7
Zahlstelle 75289766 ) ) na 26,4 3.4 3,7 0,9 100 80 74,9
KreisstralRe GZ 10 2899 | 3.479 ta | 204,0 25 [ 21 15 50 50 77,5
Zahlstelle 75289766 ) ) na 26,4 3.4 3,7 0,9 50 50 68,9
Tabelle 5: Verkehrsdaten nach RLS-19
Legende: M : mittlere stiindliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
pl% : LKW-Anteil p1in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %
p3% Kraftrad-Anteil p3 in %
\ . Geschwindigkeit in km/h
Lw: . Langenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)

Alle Pegel in dB(A)

Vergleich der Beurteilungspegel

In den Anlagen 14.4.1 und 14.4.2 werden die berechneten Larmimmissionen, die durch den
Fahrverkehr auf den 6ffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden, in Form von Raster-
larmkarten dargestelit.

Tag
Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) in weiten Teilen des

Plangebietes eingehalten. Nur entlang der Hauptstraf3e und der Staatsstrafe werden sie Uber-
schritten.

Es werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) im gesamten Plangebietes einge-
halten.

Nacht

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) in etwa der Halfte des
Plangebietes eingehalten. Entlang der Hauptstra3e und der Staatsstral3e werden sie Uber-
schritten.

Es werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) fast im gesamten Plangebiet ein-
gehalten.
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10
10.1

Textvorschlage fur den Bebauungsplan

Allgemeine Informationen

Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Gewerbegebiet dstlich der St 2025 - Nr. 1" in Haldenwang - Ermittlung und Bewertung der
schalltechnischen Belange" der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung
"LA25-165-G02-01" vom 17.12.2025 kdnnen die nachfolgenden Texte als Festsetzung (10.2)
und als Hinweise zur Festsetzung (0) tbernommen werden.

Hinweise fiir die Ubernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:
- Die Kontingente sind in die Nutzungsschablone einzutragen

- Betriebsleiterwohnungen in diesem und zukiinftigen Bebauungsplanen fiir die Gewer-
begebiete auszuschliel3en

- Im Gewerbegebiet sind Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter auch nicht ausnahmsweise nach § 8 Abs. 3 Nr.
1 zulassig

Folgende Normen sind bei der Auslegung, spatestens aber mit dem bekanntgemachten
Bebauungsplan, zur Einsicht bereitzuhalten:

- DIN 45691, "Gerauschkontingentierung”, Ausgabe Dezember 2006

In der Bebauungsplanurkunde bzw. in der Bekanntmachung zum Bebauungsplan ist darauf
hinzuweisen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem Bebauungsplan eingesehen
werden kénnen.

Zuganglichkeit der Normen

Alle Normen kénnen bei der Gemeinde Haldenwang ...wann... und ...wo0... zusammen mit
den Ubrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden.

Die genannten Normen sind beim Deutschen Patentamt archivmafig gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen sind bei der DIN Media GmbH zu beziehen (DIN Media GmbH,
Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen kénnen auch bei der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH
(Morellstraf3e 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach Voranmeldung kostenlos
eingesehen werden.
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10.2

Textvorschlage fur die Satzung
Gerauschemissionskontingente nach der DIN 45691:2006-12 auf Grundlage des §9
Abs. 1 Nummer 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb BauGB

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex hach der DIN 45691:2006-12
"Gerauschkontingentierung” weder tags noch nachts tiberschreiten.

Hinweis: Nach der TA Larm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt sich der
Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

Lex
tagsuber nachts
TF 01 55 dB(A) 40dB(A)

Bereich

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzufihren.

Die Prifung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt fiir Immissionsorte aul3erhalb
des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 in dem nordlich gelegenen
allgemeinen Wohngebiet und Mischgebiet. Innerhalb der Gewerbe- und Industriegebiet gilt
die TA Larm.

Die Emissionskontingente dirfen nur fir eine Anlage oder einen Betrieb herangezogen
werden.

Als Bezugsflache ist die in der Planzeichnung als Gewerbegebiet bzw. Sondergebiet
dargestellte Grundstiicksflache heranzuziehen.

Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes,
wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert an den maf3geblichen
Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen.

In Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren, z.B. bei
Baugenehmigungen bzw. bei Nutzungsénderungen, muss von jedem anzusiedelnden
Betrieb auf der Grundlage der Beurteilungsvorschrift Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm (TA Larm) vom 26.08.1998 nachgewiesen werden, dass die jeweiligen
Immissionskontingenten Lik nach DIN 45691:2006-12, die sich aus den festgesetzten
Emissionskontingenten Lex ergeben, an den malRgeblichen Immissionsorten eingehalten
werden.

In den umliegenden bestehenden oder geplanten Gewerbegebieten sind die nach Punkt
3.2.1 der TA Larm um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte einzuhalten.
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10.3 Textvorschlage fur die Hinweise

Hinweis:

2) Bei der Planung und Installation von Klimageraten, Kiihlgeraten, Liftungsgeraten,
Luft-Warme-Pumpen, Mini-Blockheizkraftwerken und ahnlichen Anlagen und
Geréaten sind die Vorgaben aus dem LAI "Leitfaden fir die Verbesserung des
Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten in Gebieten, die dem Wohnen
dienen" ergebende Mindestabstinde zur benachbarten Wohnbebauung zu
beachten. Der Leitfaden ist online zu beziehen bei der Bund/L&nder-
Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) unter folgendem Link https://www.lai-

immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html (,Physikalische Einwirkungen®),
oder kann kostenlos bei der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH angefordert

werden.

$17.12.25 14:04 P 17.12.25 14:04 Manfred Plank


https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html

Titel: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gewerbegebiet 6stlich der St 2025 - Nr. 1" in n BEI(ON

Haldenwang - Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Belange " :
Lérmschutz & Akustik GmbH

Datum: 17.12.2025 Bezeichnung: LA25-165-G02-01 Seite: 13 von 26 Seiten

11 Textvorschlage fur die Begrindung

Allgemein

In der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu beachten. Es ist zu prifen, inwiefern schadliche
Umwelteinwirkungen (hier LA&rmemissionen) nach 8§ 3 Abs. 1 BImSchG verursacht werden
und die Erwartungshaltung an den Larmschutz erfullt wird.

Nach 8§ 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maf3nahmen die fir eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass u.a. schadliche
Umwelteinwirkungen auf die ausschlief3lich oder Giberwiegend dem Wohnen dienenden
Gebiete, sowie auf sonstige schutzbeddurftige Gebiete so weit wie moglich vermieden

werden.
Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005

Um zu beurteilen, ob durch die zukiinftige Nutzung des Bebauungsplangebietes als
Gewerbegebiet diese Anforderungen fir die schutzbediirftigen Nutzungen hinsichtlich des
Schallschutzes erfillt sind, kdnnen die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
herangezogen werden.

Schutzbeddirftige Nutzungen

Die Definition der schutzbediirftigen Nutzungen richtet sich nach der Definition im Beiblatt 1
zur DIN 18005 (schutzbedirftige Gebiete) und nach der TA Larm (Maf3geblicher
Immissionsort).

Zulassiges Immissionsniveau

Die Kommune als Planungstragerin gibt durch die Festsetzung von zulassigen
Larmemissionskontingenten vor, welche Larmemissionen zukiinftig aus dem
Bebauungsplangebiet emittiert (abgestrahlt) werden dirfen. Auf Basis von normierten
Rechenmethoden ergeben sich dann zulédssige Larmimmissionen (auch als
Immissionskontingente bezeichnet) an den umliegenden schutzbedurftigen Nutzungen, die
sich am Immissionsniveau orientieren. Unter Immissionsniveau sind die Larmimmissionen zu
verstehen, welche zuklnftig zuléssig sein sollen. Aus Sicht des Immissionsschutzes kann
dabei auch ein Immissionsniveau unterhalb der Orientierungswerte durch die Kommune
angestrebt werden. Dies ist z. B. dann angezeigt, wenn "auf der griinen Wiese" ein neues
Gewerbegebiet ausgewiesen wird und weitere Gewerbegebiete geplant sind oder ein
vorhandenes Wohngebiet als besonders schutzbediirftig eingestuft wird. Um wie viel dB(A)
die Orientierungswerte unterschritten werden sollen, legt die Kommune fest und richtet sich
nach den jeweils vorliegenden Gegebenheiten.
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Zulassige Larmemissionen

Um eine Uberschreitung der zu Grunde zu legenden Gewerbeldrmimmissionen an den
schutzbedurftigen Nutzungen zu verhindern, wurden Emissionskontingente nach der
DIN 45691:2006-12 fiir das Bebauungsplangebiet festgesetzt.

Somit werden die umliegenden schutzbedurftigen Nutzungen vor unzumutbaren
Larmeinwirkungen geschiitzt. Ferner kann eine gerechte Verteilung der zuldssigen
Larmemissionen auf das gesamte Bebauungsplangebiet sichergestellt werden.

Die Festsetzung von Emissionskontingenten in Gewerbegebieten ist nach 89 Abs. 1
Nummer 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb BauGB zur Konkretisierung der besonderen
Eigenschaften der Betriebe und Anlagen im Bebauungsplangebiet mdglich.

Durch die Festsetzung der Emissionskontingente wird somit geregelt, welche
Schallemissionen die Betriebe und Anlagen im Plangebiet aufweisen durfen. Mit dem
festgesetzten Rechenverfahren ergibt sich dann fir die umliegenden schutzbedurftigen
Nutzungen das jeweilige Immissionskontingent. Rechtlich umstrittene Bezlige zu
Gegebenheiten aulRerhalb des Plangebietes (Dampfungen, Immissionsorte usw.) sind somit
in diesem Bebauungsplan nicht erforderlich.

Um der hier erforderlichen hohen Genauigkeit gerecht zu werden, sind die Berechnungen (in
Abweichung zur DIN 45691) mit einer Nachkommastelle genau durchzufiihren.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen. Somit ist festgelegt, dass z.B. die
Eigenabschirmung einer Geb&dudefassade eines betrachteten Wohngebaudes nicht
herangezogen wird.

Als Bezugsflache ist die in der Planzeichnung als Gewerbegebiet dargestellte
Grundstucksflache heranzuziehen.

Nachweis im Genehmigungsverfahren
Im Rahmen eines nachfolgenden Genehmigungsverfahrens (nach BImSchG, Baurecht usw.)
ist zu berechnen, welches Immissionskontingent (Lix,ij) sich fur die jeweilige Teilflache ergibt.

Dabei ist sicherzustellen, dass die Emissionskontingente nur einmalig herangezogen bzw.
nicht doppelt vergeben werden dirfen. Dies kdnnte z.B. durch eine Auflage oder Bedingung
im Genehmigungsbescheid erfolgen.

Der Antragsteller muss die Einhaltung des so ermittelten Immissionskontingentes
nachweisen.

Hinweis: Bei der Berechnung der tatsachlichen Immissionen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens kdnnen auch Dampfungen und Abschirmungen entsprechend der
DIN I1SO 9613-2 Akustik, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; Teil 2:
~Allgemeines Berechnungsverfahren" bericksichtigt werden.
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Die BeurteilungszeitrAume tagstber und nachts beziehen sich jeweils auf die Definition
dieser Zeitrdume in der TA Larm.

Dies gilt fur alle Immissionsorte, an denen der durch das geplante Vorhaben hervorgerufene
Beurteilungspegel um weniger als 15 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert (Relevanzgrenze
nach der DIN 45691:2006-12) liegt.

Larmschutzgutachten im Genehmigungsverfahren

In der Satzung wurde der Hinweis aufgenommen, dass bei der Neuerrichtung und Anderung
von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungsverfahren und
Genehmigungsfreistellungsverfahren mit der Genehmigungsbehérde abzustimmen ist, ob ein
gutachterlicher Nachweis der Einhaltung der sich aus der Satzung ergebenden
Larmimmissionen erforderlich ist.

Dies gilt auch in Genehmigungsfreistellungsverfahren. Dieser Hinweis ist keine Grundlage
der Abwagung, sondern soll sicherstellen, dass die Bauwerber sich frithzeitig mit der
Genehmigungsbehérde in Verbindung setzen, um die Erforderlichkeit der Begutachtung
abzuklaren. Somit kann eine zeitliche Verzégerung im Genehmigungsverfahren im Sinne des
Bauwerbers vermieden werden.

Bewertung der Larmimmissionen

Wie der Untersuchungsbericht der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH mit der
Bezeichnung LA25-165-G02-01 vom 11.12.2025 aufzeigt, werden die Orientierungswerte
des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an der vorhandenen Wohnbebauung auch unter
Bericksichtigung der Vorbelastung eingehalten.

Somit werden durch das Planvorhaben keine schadlichen oder unzumutbaren zuséatzlichen
Larmimmissionen verursacht. Die sich durch die Planung ergebende Pegelanhebung wird
als zumutbar angesehen.

Betriebsleiterwohnungen

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht sind im Rahmen der Rechtsicherheit die Betriebsleiter-
wohnungen in diesem Bebauungsplanen auszuschliel3en.

Daher kann davon ausgegangen werden, dass die zulassigen und genehmigten Larmemissi-
onen der umliegenden Betriebe nicht unzumutbar eingeschrankt werden.

Schutz vor Verkehrslarm fur neue Gebaude im Plangebiet ohne Festsetzung

Westlich des Plangebietes verlauft die StaatsstralR3e St 2025 und ndrdlich die Hauptstral3e.
Von diesen Verkehrswegen werden Larmimmissionen im Plangebiet verursacht.

Bei Anderung und Neuschaffung von schutzbediirftigen Raumen im Sinne der DIN 4109-
1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen” sind die sich aus den
malfigeblichen Larmpegeln ergebenden baulichen Schallschutzmalinahmen zu beachten.
Fir den Schallschutz von Wohnungen enthalt die DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im
Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen” die einzuhaltenden Anforderungen.

Diese kdnnen auch im Rahmen der Planung der Geb&ude ermittelt werden.
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Der Berechnung der Larmimmissionen und der Nachweis der Einhaltung der sich aus der
DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" ergebenden
Anforderungen an die Auf3enbauteile ist im Rahmen der Entwurfsplanung und/oder
Genehmigungsplanung zu fihren.

Es gibt keine verbindliche Rechtsnorm, die vorgibt, ab welchem Auf3enpegel eine
schallgedammte Luftung erforderlich ist. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 ist ein Auslésewert von
45 dB(A) angegeben. Die Verkehrswege-Schallschutzmal3inahmenverordnung (24. BImSchV)
gibt vor, dass in allgemeinen Wohngebieten bei einem Pegel von Gber 49 dB(A) ein Anspruch
auf den Einbau von Liftungseinrichtungen besteht. In der VDI-Richtlinie 2719
"Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" wird ab einem Auf3enpegel
von 50 dB(A) eine Luftungseinrichtung gefordert.

Bewertung des Verkehrslarms
Tag
Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) in weiten Teilen des

Plangebietes eingehalten. Nur entlang der Hauptstraf3e und der Staatsstrafe werden sie Uber-
schritten.

Es werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) im gesamten Plangebietes einge-
halten.
Nacht
Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) in etwa der Halfte des

Plangebietes eingehalten. Entlang der Hauptstra3e und der Staatsstral3e werden sie Uber-
schritten.
Es werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) fast im gesamten Plangebiet ein-
gehalten.

Planbedingter Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt durch ein Gewerbegebiet tiber die HauptstralRe zur
Staatsstralle St 2025.

Es erfolgt auf Grund des geringen Fahrzeugaufkommens eine sofortige Vermischung des
anlagenbezogenen Fahrverkehrs mit dem Verkehr auf der Staatsstraf3e St 2025. Daher ist
eine Priufung nicht erforderlich.
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12 Abkirzungen der Akustik
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Bewertung "Zahl"
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Mittlere Dampfung durch Luftabsorption

Mittlere Einfligedampfung

Mittlere Entfernungsminderung

Mittlerer Bodeneffekt

Mittlere sonstige Dampfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
BezugsgroflRe nach der Parkplatzlarmstudie

Anforderung eingehalten

entspricht Betrag der Uberschreitung

Meteorologische Korrektur, nachts

Meteorologische Korrektur, tagsiber
Richtwirkungskorrektur

Emissionskorrektur fiir Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Pegelkorrektur fur Geschwindigkeit in dB(A)
Abschirmmalf in dB(A)

Stellplatze je Einheit der Bezugsgrof3e nach Parkplatzlarmstudie
Immissionsgrenzwert

Immissionsrichtwert in dB(A)

Reflexionszuschlag in dB(A)

Durchfahranteil auf Parkplatz

Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung

Zuschlag fiir Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie
Zuschlag fiir die Oberflache der Fahrgassen
Korrekturglied fur diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
Lange der Quelle

Immissionsortbezogenes Abschirmmalf? in dB
Immissionsortbezogene Korrektur in dB

Mittelungspegel in dB(A)

Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
Beurteilungszeitraum — lauteste Nachtstunde
Beurteilungspegel in dB(A)

Beurteilungspegel nachts

Beurteilungspegel tagsiiber

Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
Taktmaximalzuschlag in dB(A)

Schallleistungspegel in dB(A)

Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m fur Linien und m2 fir Flachen)
Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)

mittlere stindliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
Anzahl der Stellplatze

Beurteilungszeitraum — Nacht

Bauliche Nutzung

Orientierungswert in dB(A)

LKW-Anteil in %

bewertetes Schallddmm-MaR in dB

Reflexanteil

Lange der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m
FlachengréRe in m2

Beurteilungszeitraum - Tag

Geschwindigkeit in km/h

Zuschlag fiir Nutzungsart eines Parkplatzes

Zeitbereich

Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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14 Anlagen
Hinweis:

Die Rasterlarmkarten eignen sich systembedingt nicht zur Entnahme von Beurteilungspegeln
unmittelbar an Gebaudefassaden.
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14.3 Ermittlung der Immissionskontingente

14.3.1 Bezugsflache und Immissionsorte
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G02-01-LEK

14.3.2 Berechnung der Immissionskontingente

RSPS0201.res

Berechnung der

Seite 1 von 1
Beurteilungspegel 17.12.2025 / 12:06 Uhr
Quelle L'w [loderS| Lw |KO s Adiv | ADI | Agr | Aba | Aat | Re Ls | dlw [ dLw | ZR Lr L
TN |[T|T]|N
dB(A)| mm? |dB(A)[dB| m | dB [dB | dB | dB | dB |dB(A){dB(A)| dB | dB | dB |dB(A)|dB(A)
Immissionsort 1002 HR SO SW1.0G LrT 39,8 dB(A) LrN 24,8 dB(A)
G01-01-TF 01 [ 550] 5544] 9240 121] -52,6] 0,0] 0,0] 0,0 [ 00]398] 00]-150]00] 39,8 24,8]
Immissionsort 005 HRSW SWO0.EG LrT 432dB(A) LN 28,2 dB(A)
G01-01-TF 01 [ 550] 5544] 924 0] 82[ 49,2] 0,0[ 0,0[ 0,0] [ o0[432] o00[-150]00] 432[ 282]

$17.12.25 14:04 P 17.12.25 14:04 Manfred Plank



Tit

Datum:

el: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gewerbegebiet dstlich der St 2025 - Nr. 1" in
Haldenwang - Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Belange

17.12.2025

Bezeichnung: LA25-165-G02-01

%4 BILKON

Lérmschutz & Akustik GmbH

Seite: 24 von 26

Seiten

14.4 Verkehrslarm - Bewertung der Beurteilungspegel

5365650

5365550

5365500

14.4.1 Tagsuber

052909

00£909

05£909)

00rP909

LrT - Immissionshohe 2,8 m

pIE5E00| g

Pegelwerte
LrT
in dB(A)

B - 50
57,0 < <= 59,0
59,0 < <= 61,0
61,0 < <= 63,0
63,0 < <= 65,0
65,0 < <= 67,0
67,0 < <= 69,0
69,0 < <= 71,0
71,0 <

~——BEKO

www.bekon-akustik.de

0

5 10

MalRstab 1:1000

20

30 40
m

Ji 5365600

5365650

5365550

5365500

00E909

05E£909

00re09

$17.12.25 14:04 P 17.12.25 14:04 Manfred Plank



Titel: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gewerbegebiet 6stlich der St 2025 - Nr. 1" in n BEI(ON

Haldenwang - Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Belange " :
Lérmschutz & Akustik GmbH

Datum: 17.12.2025 Bezeichnung: LA25-165-G02-01 Seite: 25 von 26 Seiten

14.4.2 Nachts

LrN - Immissionshohe 2,8 m /

|

-

062909
06£909
00ve0s |

" BEKON

www.bekon-akustik.de

5365600 5365600|

5365550

5365550

5365500 5365500

/./

Pegelwerte
LrN
in dB(A)

Bl - sso
55,0 < <= 57,0

5365450 57’0 < <= 59’0 5365450

59,0 < <= 61,0
61,0 < <= 63,0
63,0 < <= 65,0
65,0 < <= 67,0 MafRstab 1:1000
67,0 < <= 690 0 5 10 20 30 40
69,0 < EN I

052909
00E909
05E£909
00re09

$17.12.25 14:04 P 17.12.25 14:04 Manfred Plank



Titel: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gewerbegebiet dstlich der St 2025 - Nr. 1" in
Haldenwang - Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Belange asd@u@p\légﬁ

Datum: 17.12.2025 Bezeichnung: LA25-165-G02-01 Seite: 26 von 26 Seiten

Das Gutachten darf ohne die schriftliche Zustimmung der BEKON L&rmschutz & Akustik
GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Bei Veroffentlichung oder Vervielfaltigung sind die Nutzungsbedingungen der bayerischen
Vermessungsverwaltung sowie die Belange der Datenschutz-Grundverordnung zu beachten.

LS17.12.25 13:46

LP17.12.25 14:04
G:\2025\LA25-165-Haldenwang-VEP\1Gut\G02\LA25-165-G02-01.docx
Anderung: 016 17.10..2023 JS

$17.12.25 14:04 P 17.12.25 14:04 Manfred Plank



	1 Begutachtung
	2 Grundlagen
	3 Örtliche Gegebenheiten
	4 Immissionsorte
	5 Beurteilungszeiträume
	6 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
	6.1 Immissionskontingente
	6.2 Planbedingter Verkehrslärm
	6.3 Verkehrslärm

	7 Berechnung der Immissionskontingente
	7.1 Allgemein - Lärmkontingentierung
	7.1.1 Bebauungsplanverfahren der Stadt
	7.1.2 Genehmigungsverfahren durch den Antragsteller

	7.2 Berechnung und Bewertung der Immissionskontingente

	8 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen
	9 Verkehrslärmimmissionen
	9.1 Ausgangsdaten
	9.2 Vergleich der Beurteilungspegel

	10 Textvorschläge für den Bebauungsplan
	10.1 Allgemeine Informationen
	10.2 Textvorschläge für die Satzung
	10.3 Textvorschläge für die Hinweise

	11 Textvorschläge für die Begründung
	12 Abkürzungen der Akustik
	13 Literaturverzeichnis
	14 Anlagen
	14.1 Übersichtsplan
	14.2 Bebauungsplan
	14.3 Ermittlung der Immissionskontingente
	14.3.1 Bezugsfläche und Immissionsorte
	14.3.2 Berechnung der Immissionskontingente

	14.4 Verkehrslärm - Bewertung der Beurteilungspegel
	14.4.1 Tagsüber
	14.4.2 Nachts




		2025-12-17T14:08:39+0100
	Manfred Plank




